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Bebauungsplan Rheinbach Nr. 10 "Am Friedhof" 
 
Beschlussentwurf: 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe 
beantragt / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes in der Niederschrift streichen) 
 
I. Behandlung der Stellungnahmen 
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A) Beteiligung gem. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ge-
mäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die im 
Rahmen der Gesamtabwägung zu entscheiden ist. 
 

B) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der Offenlage des Bebauungsplanes gemäß 
§ 3 (2) BauGB keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die im Rahmen der Gesamt-
abwägung zu entscheiden ist. 
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C) Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

 

Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des Planentwurfs gem. § 4 (2) 
BauGB nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, 
über die zu entscheiden ist. 
 
 

C 1.01  Wahnbachtalsperrenverband, Siegelsknippen, 53721 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 06.06.2018 

 

Beschlussentwurf zu C 1.01: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.01 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Anlagen des Wahnbachtalsperrenverbandes sind nicht betroffen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.01 des Wahnbachtalsperrenverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.02  RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H., Godorfer Hauptstraße 186, 

50997 Köln 

Hier: Schreiben vom 07.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.02: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.02 wie folgt zu entscheiden:  

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13b BauGB in Form der Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren aufgestellt. Aufgrund der hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen sind im Zusammen-
hang mit den geplanten Nachverdichtungsmöglichkeiten auf Grundlage der Festsetzungen keine externen oder 
internen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Artenschutzrechtliche Maßnahmen sind auf Grundla-
ge der Planung ebenfalls nicht notwendig. Eine erneute Beteiligung des Unternehmens im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens ist daher nicht erforderlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.02 der RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft ist keine Beschlussfas-
sung erforderlich. 
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C 1.03  Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Flerzheimer Allee 

15, 53125 Bonn-Röttgen 

Hier: Schreiben vom 11.06.2018 

 

Beschlussentwurf zu C 1.03 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.03 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 11.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.03 des Landesbetriebes Wald und Holz NRW ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.04  e-regio GmbH & Co. KG, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 15.06.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.04 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.04 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Anlagen des Unternehmens sind nicht betroffen Im Zuge der technischen 
Ausbauplanung im Nachgang des Planverfahrens erfolgt eine separate Leitungsabfrage. In diesem Zusammen-
hang kann die Möglichkeit der Erweiterung des vorhandenen Erdgasversorgungsnetzes von Seiten der Stolp-
straße oder der Bundesstraße mit berücksichtigt werden. Die Hinweise hinsichtlich der Verlegung von Versor-
gungsleitungen werden im Rahmen der technischen Ausbauplanung im Anschluss an das Bauleitplanverfahren 
mit berücksichtigt. Um u.a. langfristig mögliche Beeinträchtigungen von Versorgungsleitungen innerhalb der ge-
planten öffentlichen Verkehrsflächen hinsichtlich möglicher dynamischer und statischer Belastungen durch 
Baumwurzeln zu vermeiden, werden die Anregungen zur Vermeidung der Verwendung der genannten Baumar-
ten im Zuge der möglichen Begrünung der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen ebenfalls mit berücksichtigt.  

Die Hinweise hinsichtlich der Verlegung von Versorgungsleitungen sowie die Anregungen zum Aus-
schluss der genannten Baumarten bei der möglichen Begrünung der öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den im Zuge der technischen Ausbauplanung mit berücksichtigt. Die sonstigen Darstellungen der am 
15.06.2018 eingegangenen Stellungnahme C 1.04 der e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen, werden zur 
Kenntnis genommen.  
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C 1.05  PLEdoc GmbH, Postfach 120255, 45312 Essen 

Hier: Schreiben vom 11.06.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.05 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.05 wie folgt zu entscheiden:  

Der dargestellte Bereich schließt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „ Am 
Friedhof“ vollständig mit ein. Auskünfte zu möglichen Anlagen weiterer Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen 
und Konzerngesellschaften wurden im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplans eingeholt. Eine Ausdehnung 
oder Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im Nachgang der öffentlichen Auslegung nicht 
vorgesehen. Eine weitere Abstimmung mit dem Unternehmen ist daher nicht erforderlich.  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 11.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.05 der PLEdoc GmbH, Essen ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.06  Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 

Hier: Schreiben vom 13.06.2018 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.06 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.06 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Anlagen des Unternehmens sind nicht betroffen. Hinsichtlich der weiteren 
Versorgungsleitungen wurden die entsprechenden Unternehmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „ Am Friedhof“ mit beteiligt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 13.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.06 der Amprion GmbH, Dortmund ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.07 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg 

Hier: Schreiben vom 13.06.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.07 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.07 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Anlagen des Unternehmens sind nicht betroffen. Eine Ausdehnung oder Er-
weiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „ Am Fried-
hof“ ist im Nachgang der öffentlichen Auslegung nicht vorgesehen. Eine weitere Abstimmung mit dem Unterneh-
men ist daher nicht erforderlich. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 13.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.07 der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg ist keine Beschlussfassung 
erforderlich. 
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C 1.08  RSAG AöR, 53719 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 12.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.08 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 12.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.08 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die in der Stellungnahme genannten Abfallsammelplätze zum Bereitstellen der 
Gefäße am Abfuhrtag sind im Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „Am Friedhof“ bereits in 
den planungsrechtlichen Festsetzungen, Teil A, unter Pkt. 7 Flächen für Gemeinschaftsanlagen, festgesetzt. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 12.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.08 der RSAG AöR, Siegburg ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.09  Unitymedia NRW GmbH, Postfach 102028, 34020 Kassel 

Hier: Schreiben vom 14.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.09 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 14.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.09 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind seitens des Unternehmens nicht vorge-
sehen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 14.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.09 der Unitymedia NRW GmbH, Kassel ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.10  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Post-

fach 2963, 53019 Bonn 

 
Hier: Schreiben vom 18.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.10 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.10 wie folgt zu entscheiden:  

Die zulässige maximale Höhe von Gebäuden wird gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans Rheinbach-
Oberdrees Nr. 10 „Am Friedhof“ maximal 11,5 m über der zukünftigen Erschließungsstraße betragen. Eine Über-
schreitung von 30,0 m über Gelände kann damit ausgeschlossen werden. Eine nochmalige Vorlage der Planun-
terlagen im Vorfeld der Erteilung einer Baugenehmigung ist daher nicht erforderlich. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 18.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.10 des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.11  Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

Hier: Schreiben vom 19.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.11 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 19.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.11 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 19.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.11 der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Köln ist keine Beschlussfassung erforder-
lich. 
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C 1.12 Polizeipräsidium Bonn, Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, Königswinterer Stra-

ße 500, 53227 Bonn-Ramersdorf 

Hier: Schreiben vom 25.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.12 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.12 wie folgt zu entscheiden:  

Im Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „Am Friedhof“ wurden die öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen mit der Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. Damit soll den städtebaulichen 
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Zielvorstellungen im Plangebiet (Mischfläche, überwiegende Aufenthaltsfunktion) entsprechend Rechnung getra-
gen werden. Der verkehrsberuhigte Bereich hat eine Gesamtlänge von ca. 130 m und bleibt damit nutzungsver-
träglich (Verhältnis Weg und Zeit). Die Vorgaben der RASt 06 werden hierdurch berücksichtigt. 
 
Die Anregungen zur Gestaltung von verkehrsberuhigten Bereichen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens soll eine genaue Aufteilung der Verkehrsflächen nicht vorgenommen werden. Dies ist 
planungsrechtlich nicht zwingend erforderlich. Die mögliche Aufteilung i. V. m. geschwindigkeitsdämpfendenden 
Elementen erfolgt im Rahmen der technischen Ausbauplanung im Anschluss an das Planverfahren.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bei der Straßenausführungsplanung berücksichtigt. 
Über die mit Schreiben vom 25.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 1.12 des Polizeipräsidiums Bonn, 
Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, Bonn ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.13  Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Jülicher Ring 101-

103, 53879 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 25.06.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 8



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 13 a Abs. 3 Nr.2 BauGB und §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 "Am Friedhof"   

 

Seite 22 von 40 
 

Beschlussentwurf zu C 1.13 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.13 wie folgt zu entscheiden:  

Der Hinweis auf die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszone wurde bereits im Entwurf zur Offenlage des 
Bebauungsplanes Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „Am Friedhof“ mit berücksichtigt. In Textteil zum Bebauungsplan 
wurden unter Punkt D Hinweise: Pkt. 1.1 - 1.3 hierzu entsprechende Hinweise aufgenommen. Diese beinhalten 
neben den Regelungen zu Hochbauten und baulichen Anlagen zusätzlich Regelungen zur Errichtung von Wer-
beanlagen innerhalb dieser Bereiche. 
 
Der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW in der vorliegenden Stellungnahme geforderte Mindestabstand der 
Lärmschutzwand zum befestigten Rad-/Gehweg wird eingehalten. Dem Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde 
durch das vom Investor beauftragte Fachingenieurbüro im Nachgang der Offenlage des Bebauungsplans am 
31.08.2018 der derzeitige Stand der Straßen- und Kanalplanung zur Abstimmung vorgelegt. Der Landesbetrieb 
Straßenbau NRW hat mit Schreiben vom 04.09.2018 der Planung, in der der Abstand der Lärmschutzwand zum 
befestigten Rad-/Gehweg mit 1,0 m vorgesehen ist, zugestimmt. Zur Herstellung der im Bebauungsplan festge-
setzten Lärmschutzwand enthält der zwischen der Stadt Rheinbach und dem Investor im Zuge der Beschlussfas-
sung zum Bebauungsplan abzuschließende Erschließungsvertrag unter § 3 "Art und Umfang der Erschließungs-
anlagen" Punkt 1.) d) folgende Regelung: Die Erschließung nach diesem Vertrag umfasst die Herstellung der 
Lärmschutzwand nach Maßgabe der von der Stadt zu genehmigenden Planungen. Die Erschließungsanlagen 
sind gemäß der zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geltenden Normen und Richtlinien zu bemessen. Die 
Ausführungsplanung ist der Stadt vor Beginn der Maßnahme zur Zustimmung vorzulegen.  
 
Hinsichtlich der Verkehrsemissionen, hier Lärm, wurden fachgutachterliche Untersuchungen durchgeführt, die zu 
Festsetzungen gemäß § 9 (1) Nr. 24 Baugesetzbuch im Bebauungsplan geführt haben. Eine allgemeine Hin-
weispflicht auf die weiteren in der vorliegenden Stellungnahme aufgeführten Emissionen durch angrenzende oder 
in der Nähe befindliche Straßenverkehrsflächen besteht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht. Die 
möglichen planbedingten Umwelteinwirkungen auf den Mensch und seine Gesundheit werden in der Begründung 
zum Bebauungsplan unter Punkt 4.2 erläutert. 
 
Auf Grundlage der technischen Ausbauplanung wird sichergestellt, dass ausgehend von den Erschließungsanla-
gen im Plangebiet der Entwässerungseinrichtung der im Norden gelegenen Landesstraße kein zusätzliches 
Wasser zugeführt wird.  
 
Die geplante Zuwegung im Norden ist planungsrechtlich als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit 
der Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg festgesetzt. Auf planungsrechtlicher Ebene wird daher eine mögliche 
Zufahrt in das Plangebiet ausgeschlossen. Im Rahmen der technischen Ausbauplanung wird für diesen Bereich 
zudem die Errichtung von Pollern vorgesehen, um ein planerisch unbeabsichtigtes zufahren in das Plangebiet, 
mit Ausnahme von Rettungsfahrzeugen, zu vermeiden. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 25.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.13 des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.14  Rheinbacher Seniorenforum e.V. 

Hier: Schreiben vom 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.14 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 22.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.14 wie folgt zu entscheiden:  

Da die geplanten öffentlichen Verkehrsflächen in Form eines verkehrsberuhigten Bereichs innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans ausgebaut werden sollen, im Rahmen dessen gemäß der hierfür einzuhal-
tenden Vorgaben der RASt 06 ein niveaugleicher Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen vorzusehen ist, wird 
der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum entsprechend Rechnung getragen. Eine weitere Beteiligung des Rhein-
bacher Seniorenforum e. V. im Rahmen des in Rede stehenden Bauleitplanverfahrens ist nach den gesetzlichen 
Bestimmungen nicht erforderlich. 

Die Anregung zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum sowie die 
weiteren Darstellungen werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 22.06.2018 einge-
gangene Stellungnahme C 1.14 des Rheinbacher Seniorenforums e.V. ist keine Beschlussfassung erfor-
derlich. 
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C 1.15  Polizeipräsidium Bonn, Postfach 2838, 53018 Bonn 

Hier: Schreiben vom 05.07.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.15 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.07.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.15 wie folgt zu entscheiden:  

Zu: Gefahrenanalyse 
Durch die geplante Anordnung von Verkehrs- und Bauflächen werden gut einsehbare Straßen- und Wegeräume 
geschaffen. Die getroffenen Festsetzungen zur Höhe von Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen von maximal 1,0 m ermöglichen zusätzlich einen insgesamt entsprechend einsehbaren Raum. Die 
Planung der Beleuchtung der öffentlichen Flächen im Plangebiet erfolgt im Anschluss an das Planverfahren im 
Rahmen der technischen Ausbauplanung. Hierbei wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf eine gleich-
mäßige und verkehrsgerechte Ausleuchtung der öffentlichen Flächen geachtet. Die Einsehbarkeit der öffentlichen 
und der direkt angrenzenden privaten Grundstücksflächen wird dadurch gewährleistet. Festsetzungen zur geeig-
neten Ausleuchtung privater Grundstücksflächen sind planungsrechtlich nicht möglich. 
 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur maximal zulässigen Höhe von Grundstückseinfriedungen 
entlang von Fußwegen sowie zwischen den privaten Grundstücken sollen dem Schutz der Privatsphäre im Be-
reich der privaten Gärten insbesondere vor Einsichtnahme dienen. Diesem Belang soll grundsätzlich Vorrang vor 
dem Belang einer möglichen Deckungs- und Versteckmöglichkeiten für potentielle Täter eingeräumt werden. Da 
es sich bei der getroffenen Festsetzung um eine maximal zulässige Höhe handelt, wird dem jeweiligen Grund-
stückseigentümer jedoch ein entsprechender Handlungsspielraum hinsichtlich der Höhe der privaten Einfriedung 
gewährt. 
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Zu: Ergänzungen zur Stellungnahme vom 29.04.2008 
Die der Stadt zum Plangebiet "Am Friedhof" mit Datum vom 20.04.2008 übersandten Checklisten zur Gebäude- 
und Umfeldgestaltung aus kriminalpräventiver Sicht werden bei der städtebaulichen Planung beachtet und dem 
jeweiligen Gebäudeplaner bzw. Bauherren im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zur Verfügung gestellt. 
 
Festsetzungen im Bebauungsplan zur spezifischen Anordnung von Gebäuden und Grundstücksflächen, die eine 
Vermeidung uneinsehbarer Bereiche vollständig vermeiden, sind im Rahmen der Bauleitplanung nur sehr einge-
schränkt möglich. In der vorliegenden Planung wurde jedoch darauf geachtet, dass die Entstehung von Angst-
räumen möglichst vermieden werden kann. Eine Umsetzung der weiteren Anregungen und Hinweise zur sicher-
heitsrelevanten Anordnung von Hauseingängen, der Verwendung von einbruchhemmenden Türen, Fenstern, 
Toren und Verschlusssystemen in Form von Festsetzungen ist jedoch auf planungsrechtlicher Ebene nicht mög-
lich. Um diesen Belangen jedoch ausreichend Rechnung zu tragen, wird im textlichen Bestandteil zum Bebau-
ungsplan unter Punkt D 8. Kriminalprävention / Einbruchsschutz auf die Möglichkeit hingewiesen, sich kostenfrei 
durch die Polizei hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Ausgestaltung der privaten Grundstücksflächen und bauli-
chen Anlagen beraten zu lassen. 
 
Die Planung der Beleuchtung der öffentlichen Flächen im Plangebiet erfolgt im Anschluss an das Planverfahren 
im Rahmen der technischen Ausbauplanung. Hierbei wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf eine 
gleichmäßige und verkehrsgerechte Ausleuchtung der öffentlichen Flächen geachtet. Die Einsehbarkeit der öf-
fentlichen und der direkt angrenzenden privaten Grundstücksflächen wird hierdurch gewährleistet. Festsetzungen 
zur geeigneten Ausleuchtung privater Grundstücksflächen sind planungsrechtlich nicht möglich. 
 
Die Checklisten zur Gebäude- und Umfeldgestaltung aus kriminalpräventiver Sicht werden dem Bauord-
nungsamt der Stadt Rheinbach zur Verfügung gestellt. Die sonstigen Hinweise in der Stellungnahme 
werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 05.07.2018 eingegangene Stellungnahme C 
1.15 des Polizeipräsidiums Bonn ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.16  Vodafone GmbH, D2-Park, 40878 Ratingen 

Hier: Schreiben vom 09.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.16 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 09.07.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.16 wie folgt zu entscheiden:  

Die technische Ausbauplanung einschließlich der Versorgung des Baugebietes mit Telekommunikationsleitungen 
erfolgt im Anschluss an das Planverfahren zum Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 „Am Friedhof“. Eine 
mögliche Antragstellung bei dem Unternehmen erfolgt nach Abschluss der in Rede stehenden Planungen. 
 
Der Hinweis in der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 09.07.2018 
eingegangene Stellungnahme C 1.16 der Vodafone GmbH, Ratingen ist keine Beschlussfassung erforder-
lich. 
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C 1.17  Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Postfach 1551, 53705 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 03.07.2018 
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Beschlussentwurf zu C 1.17 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.07.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.17 wie folgt zu entscheiden:  

Das Vorhandensein des geschützten Landschaftsbestandteils (GLB) mit Graben und Gewässerrandstreifen wur-
de bei der Aufstellung des Bebauungsplans bereits berücksichtigt. Hierzu erfolgte u.a. eine Vorabstimmung mit 
der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises. 
 
Die Hinweise auf den Schutz vorhandener stockender Gehölze im südlichen Bereich des Uferrandstreifens im 
Rahmen von Bautätigkeiten sowie die Anregung zum Ausbau des Fußweges im Bereich des Uferrandstreifens in 
Form einer wassergebunden Decke werden im Rahmen der technischen Ausbauplanung berücksichtigt.  
 
Die Hinweise in der Stellungnahme hinsichtlich des vorhandenen Bewuchses im Bereich des Uferrand-
streifens sowie der Oberflächenmaterialität des geplanten Fußweges in diesem Bereich werden im Er-
schließungsvertrag berücksichtigt. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 03.07.2018 einge-
gangenen Stellungnahme C 1.17 des Rhein-Sieg-Kreises werden zur Kenntnis genommen. 
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C 1.18  Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Gartenstraße 11, 50765 Köln 

Hier: Schreiben vom 25.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.18 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.18 wie folgt zu entscheiden:  

Es werden keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht. Aufgrund des gewählten Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans sind gemäß § 13 b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfah-
ren) i. V. m. § 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) keine internen oder externen Kompensati-
ons- und Ausgleichmaßnahmen erforderlich. Insofern erfolgt hierfür keine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 
Nutzflächen.  
 
Der Hinweis in der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 25.06.2018 
eingegangene Stellungnahme C 1.18 der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ist keine Be-
schlussfassung erforderlich. 
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C 1.19  Erftverband, Postfach 1320, 50103 Bergheim 

Hier: Schreiben vom 28.06.2018 und 16.08.2018 
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Erneute und die Stellungnahme vom 28.06.2018 ersetzende Stellungnahme des Erftverband mit Schreiben vom 
16.08.2018 im Nachgang der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgrund 
von Rückfragen der Verwaltung: 
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Beschlussentwurf zu C 1.19 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 28.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.19 wie folgt zu entscheiden:  

Im textlichen Bestandteil wird in den Hinweisen unter Punkt D 13 Wasserschutzgebiet, auf die Lage des Plange-
biets innerhalb des geplanten Wasserschutzgebietes Swisttal Heimerzheim Ludendorf, Wasserschutzzone III b 
des Wasserversorgungsverbandes Swisttal-Heimerzheim hingewiesen. Zudem wird in der Begründung zum 
Bebauungsplan unter Punkt 3.22. auf die zu berücksichtigenden Bestimmungen hinsichtlich der Wasserschutz-
gebietsverordnung hingewiesen. Insofern wird planungsrechtlich sichergestellt, dass die Bestimmungen bei der 
Grundstücksentwässerung beachtet werden. 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine Geohydrologische Beurteilung (siehe hierzu unter 
Punkt 1.5.8 in der Begründung zum Bebauungsplan) des Plangebiets durchgeführt. Grundwasser wurde zum 
Zeitpunkt der Untersuchung bis in einer Tiefe von 5,0 m unter Geländeoberkante nicht angetroffen. Der Grund-
wasserstand ist bei ungefähr 154,80 m ü. NHN anzusetzen. Bei einem Mindestabstand von 1,0 m zwischen Ver-
sickerungsanlage und Grundwasser sollte die Sohle der Versickerungsanlage nicht tiefer als 155,80 m ü. HNH 
liegen. 
 
Aus dem Ergebnis der Geohydrologischen Beurteilung geht hervor, dass die anstehenden Bodenschichten im 
Mittel als durchlässig zu klassifizieren sind. Aus gutachterlicher Sicht sollte daher eine Versickerung über belebte 
Bodenschichten, entgegen der Darstellungen des Erftverbandes, nicht angestrebt werden. Aufgrund der örtlichen 
Verhältnisse wurde anstelle dessen eine dezentrale Versickerung mittels Rigolen empfohlen. Die Vorgaben hier-
zu wurden im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans in den Hinweisen zum Bebauungsplan unter Punkt 9 
Niederschlagswasserbeseitigung, entsprechend mit aufgenommen. Gleichzeitig wurde auf die hierfür einzuho-
lende wasserrechtliche Erlaubnis beim Rhein-Sieg-Kreis, Amt für technischen Umweltschutz, hingewiesen.  
 
Im Zuge der Planung für den Schmutzwasserkanal im Plangebiet ergab sich ausgehend von der Kanalan-
schlusshöhe in der Stolpstraße und der Mindestgefälleneigung eine Kanalhöhenlage im Plangebiet, die dazu 
führte, dass bei einer Mindesterdüberdeckung des Schmutzwasserkanals die Erschließungsstraße ca. 50-60 cm 
über dem vorhandenen Gelände liegt. Insofern werden auch die zukünftigen privaten Grundstücksflächen über 
dem heute vorhandenen Gelände liegen. Sollte bei einem Starkregenereignis der Greesgraben übertreten, so 
würden zunächst die östlich des Greesgraben gelegen landwirtschaftlichen Flächen überflutet. Aufgrund der 
höher gelegenen privaten Grundstücksflächen wären diese mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Überflutung 
nicht betroffen.   
 
Zusätzlich wurde im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans unter Punkt A 11. die Höhenlage baulicher Anla-
gen über der zugeordneten öffentlichen Erschließungsstraße festgesetzt.  Demnach muss die Oberkante des 
Erdgeschossfertigfußbodens mindestens 0,15 m über der Oberkante der zugeordneten öffentlichen Erschlie-
ßungsstraße angeordnet werden. Die Erdgeschossebenen der Wohngebäude befinden sich damit nochmals 
höher als die das Gebäude umgebenden Grundstücksflächen, so dass bei einem möglichen Überstau aus dem 
Schmutzwasserkanal die Erdgeschossebenen in einem geschützten Bereich liegen. 
 
Die Hinweise in der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
16.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 1.19 des Erftverbandes ist keine Beschlussfassung erforder-
lich. 
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C 1.20  Stadtverwaltung Meckenheim, Der Bürgermeister, Postfach 1180, 53333 Meckenheim 

Hier: Schreiben vom 14.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.20 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 14.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.20 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Belange der Stadt Meckenheim werden durch die Planung nicht berührt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 14.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.20 der Stadtverwaltung Meckenheim ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.21  Gemeinde Alfter, Der Bürgermeister, Am Rathaus 7, 53347 Alfter 

Hier: Schreiben vom 18.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.21 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.21 wie folgt zu entscheiden:  

Es bestehen keine Bedenken. Die Belange der Gemeinde Alfter werden durch die Planung nicht berührt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 18.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.21 der Gemeinde Alfter ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.22  Justizvollzugsanstalt Rheinbach, 53359 Rheinbach 

Hier: Schreiben vom 08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.22 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 08.06.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.22 wie folgt zu entscheiden:  

Die Belange der Justizvollzuganstalt Rheinbach werden durch die Planung nicht berührt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 08.06.2018 eingegangene 
Stellungnahme C 1.22 der Justizvollzugsanstalt Rheinbach ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

 

Anlage 8



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 13 a Abs. 3 Nr.2 BauGB und §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 10 "Am Friedhof"   

 

Seite 38 von 40 
 

C 1.23  NetCologne GmbH 

Hier: Schreiben vom 21.08.2018 im Nachgang der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-

cher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzliche Stellungnahme der NetCologne GmbH mit Schreiben vom 27.08.2018 aufgrund von Rückfragen der 
Verwaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.23 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit den Schreiben vom 21.08.2018 und 27.08.2018 eingegan-
genen Stellungnahmen, welche unter dem Punkt C 1.23 zusammengefasst wurden, wie folgt zu entscheiden:  

Anlagen des Unternehmens sind nicht betroffen. Es bestehen keine Bedenken. 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 21.08.2018 und 
27.08.2018 eingegangenen Stellungnahmen der NetCologne GmbH, welche unter dem Punkt C 1.23 zu-
sammengefasst wurden, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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C 1.24  Tele Columbus Betriebs GmbH 

Hier: Schreiben vom 30.08.2018 im Nachgang der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-

cher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf zu C 1.24: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 30.08.2018 eingegangene Stellungnahme C 

1.24 wie folgt zu entscheiden: 

Es bestehen keine Bedenken. Anlagen von Kabelnetzbetreibern sind nicht betroffen. Die Erschließung des Plan-
gebiets wird zeitnah angestrebt. Unabhängig davon wird im Rahmen der technischen Ausbauplanung zur Er-
schließung eine separate Leitungsabfrage vorgenommen. 
 

Die Hinwiese über das Nichtvorhandensein von Anlagen von Kabelnetzbetreibern werden zur Kenntnis 
genommen. Über die mit Schreiben vom 30.08.2018 eingegangenen Stellungnahme B 1.24 der Tele Co-
lumbus Betriebs GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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D) Anmerkungen der Verwaltung 

 
Die Anmerkungen der Verwaltung dienen der Kurzdarstellung und Erläuterung von möglichen Änderungen, An-
passungen und Herausnahmen einzelner Bestandteile des Bebauungsplans während des Planverfahrens, wel-
che nicht auf das Ergebnis von Stellungnahmen im Zuge der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB oder 
der Behörden- und Trägerbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB zurückzuführen sind. Eine gesonderte Beschlussfas-
sung ist hierzu nicht erforderlich.  

 
D 1.01 Fachbereich III, Sachgebiet 20.2 - Steuern / Abgaben 
 
Es wird dargestellt, dass die Erschließung des Plangebiets durch einen Investor erfolgt. Hierzu ist ein Erschlie-
ßungsvertrag nach BauGB erforderlich, demzufolge: 

- werden seitens der Stadt gegenüber den zukünftigen Grundstückseigentümern keine Erschließungsbei-
träge nach BauGB geltend gemacht, 

- die Frage der Wasser- und Kanalanschlussbeiträge im Rahmen der Verhandlung zum Erschließungs-
vertrag mit dem Investor zu regeln sind, 

- die jeweiligen Hausanschlusskosten für die Ver- und Entsorgung der Baugrundstücke nach hiesiger Er-
fahrung zu Lasten der Erwerber gehen. Auch hierzu ist eine vertragliche Regelung herbeizuführen. 
 

Das Sachgebiet Beiträge, insbesondere die in diesem Bereich ebenfalls vorhandene rechtliche Vertretung des 
Eigenbetriebs Wasserwerk der Stadt Rheinbach, bittet vor Abschluss des Erschließungsvertrages um entspre-
chend frühzeitige Einbindung. 
 
Anmerkung:  
Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. Das Sachgebiet 20.2 Steuern / Abgaben wurde in die Vertragsgestal-
tung zum Erschließungsvertrag mit eingebunden. Die o. g. Anmerkungen zur vertraglichen Regelung hinsichtlich 
der Wasser- und Kanalanschlussbeiträge sowie für die Hausanschlusskosten für die Ver- und Entsorgung der 
Baugrundstücke sind u. a. Gegenstand der vertraglichen Regelungen in der vorliegenden Fassung des Erschlie-
ßungsvertrages. 
 
 
D 1.02 Fachbereich V, Sachgebiet 60.1 - Bauverwaltung / Untere Denkmalbehörde 

Es wird auf die im Umfeld des Plangebiets vorhandenen denkmalpflegerischen Gegebenheiten (alte Grabsteine 
auf dem Friedhof, Krönungsstraße im Verlauf der heutigen Bundesstraße) hingewiesen. Des Weiteren wird da-
rauf hingewiesen, dass im Plangebiet bei Erdeingriffen mit der Aufdeckung archäologischer Bodenfunde zu rech-
nen ist. Es wird daher vorsorglich auf die §§ 11, 15-17 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) hingewiesen. 
 
Anmerkung: 
Das LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn wurde seitens des von Seiten des Investors be-
auftragten Planungsbüros frühzeitig beteiligt. Frau Dr. Francke vom LVR teilte auf Anfrage mit, dass keine Hin-
weise auf Bodendenkmäler vorliegen. Ihrer Anregung, auf die Bestimmungen der §§ 15 und 16 DSchG NRW im 
Bebauungsplan hinzuweisen, wurde durch die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises im Textteil des Be-
bauungsplans unter Hinweise: unter Pkt. D 2. Bodendenkmäler, Rechnung getragen. 
 
 
D 1.03 Fachbereich I, Fachgebiet 65 - Hochbau 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
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Liste der im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB beteiligten 
Behörden, die keine Stellungnahme abgegeben haben:  

AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie NRW 

RWE Power Aktiengesellschaft 

Rhein. Amt für Denkmalpflege 

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Handwerkskammer zu Köln 

Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Industrie- und Handelskammer 

Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Kreis Euskirchen e.V. 

Kath. Kirchengemeinde St. Ädigius 

Kath. Kirchengemeinde St. Martin 

Evangelische Kirchengemeinde  

Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg 
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Bezirksvorsitzender Kreisbauernschaft 
Ortsstelle Rheinbach 
Herr Josef Nolden 
 
 
Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald 
Landesverband NRW e.V 
 

Landesbüro der Naturschutzverbände 

 
Naturschutz Rheinbach-Voreifel e.V. 
Herr. Dr. Eckhart Ehrenberg 
 

BUND-Ortsguppe Rheinbach 

 
NABU Kreisgruppe Bonn e.V. 
Naturschutzstation Swisttal 
 

Zweckverband Naturpark Rheinland 

Regionalverkehr Köln GmbH 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

 
Deutsche Telekom 
Netzproduktion GmbH  
 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

ALIZ West GmbH & CoKG 

 
RWE Deutschland AG  
Regionalzentrum Westliches Rheinland 
 

Westnetz GmbH 
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Airdata AG 
 

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG 

 
Wasser- und Bodenverband 
Niederdrees 
 
 
Gemeinde Swisttal 
 
 
Stadt Euskirchen 
 
 
Stadt Bad Münstereifel 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr 

 
Stadtverwaltung Bonn 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dez. 35.2 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 33 
Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 35.4 
Denkmalschutz 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 51 
Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 52 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz –einschl. anlagenbezogener Umweltschutz 
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Bezirksregierung Köln 
Dezernat 53 
Immissions- einsch. anlagenbezogener Umweltschutz 
 

Nahverkehr Rheinland GmbH 

 
Ortslandwirt 
Lothar Gerharz 
 
 
Wasser- und Bodenverband Rheinbach 
Wilhelm Simons 
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